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Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG 

(Auszug) 

 

BGBl. Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 58/2018 

 

Befangenheit von Verwaltungsorganen 

§ 7. (1) Verwaltungsorgane haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre Vertretung 
zu veranlassen: 

 1. in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder eine von ihnen vertretene 
schutzberechtigte Person beteiligt sind; 

 2. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch bestellt sind; 

 3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in 
Zweifel zu ziehen; 

 4. im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides oder der 
Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt haben. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Verwaltungsorgan nicht 
sogleich bewirkt werden kann, auch das befangene Organ die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst 
vorzunehmen. 

 

Akteneinsicht 

§ 17. (1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können die Parteien bei 
der Behörde in die ihre Sache betreffenden Akten Einsicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen 
an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen 
lassen. Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann der Partei auf 
Verlangen die Akteneinsicht in jeder technisch möglichen Form gewährt werden. 

(2) Allen an einem Verfahren beteiligten Parteien muß auf Verlangen die Akteneinsicht in gleichem 
Umfang gewährt werden. 

(3) Von der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile ausgenommen, insoweit deren Einsichtnahme eine 
Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben 
der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde. 

(4) Die Verweigerung der Akteneinsicht gegenüber der Partei eines anhängigen Verfahrens erfolgt 
durch Verfahrensanordnung. 

 

Erledigungen 

§ 18. … 

(4) Jede schriftliche Ausfertigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum der Genehmigung 
und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. Ausfertigungen in Form von elektronischen 
Dokumenten müssen mit einer Amtssignatur (§ 19 E-GovG) versehen sein; Ausfertigungen in Form von 
Ausdrucken von mit einer Amtssignatur versehenen elektronischen Dokumenten oder von Kopien solcher 
Ausdrucke brauchen keine weiteren Voraussetzungen zu erfüllen. Sonstige Ausfertigungen haben die 
Unterschrift des Genehmigenden zu enthalten; an die Stelle dieser Unterschrift kann die Beglaubigung 
der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung mit der Erledigung übereinstimmt und die Erledigung gemäß 
Abs. 3 genehmigt worden ist. Das Nähere über die Beglaubigung wird durch Verordnung geregelt. 

 

Angehörige 

§ 36a. (1) Angehörige im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1. der Ehegatte, 

 2. die Verwandten in gerader Linie und die Verwandten zweiten, dritten und vierten Grades in der 
Seitenlinie, 

 3. die Verschwägerten in gerader Linie und die Verschwägerten zweiten Grades in der Seitenlinie, 

 4. die Wahleltern und Wahlkinder und die Pflegeeltern und Pflegekinder, 
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 5. Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, sowie Kinder und Enkel einer dieser 
Personen im Verhältnis zur anderen Person sowie 

 6. der eingetragene Partner. 

(2) Abs. 1 Z 3 gilt für eingetragene Partner sinngemäß. 

(3) Die durch eine Ehe, Lebensgemeinschaft oder eingetragene Partnerschaft begründete Eigenschaft 
einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe, die Lebensgemeinschaft oder die 
eingetragene Partnerschaft nicht mehr besteht. 

 

Inhalt und Form der Bescheide 

§ 58. (1) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu bezeichnen und hat den Spruch und die 
Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. 

(2) Bescheide sind zu begründen, wenn dem Standpunkt der Partei nicht vollinhaltlich Rechnung 
getragen oder über Einwendungen oder Anträge von Beteiligten abgesprochen wird. 

(3) Im übrigen gilt auch für Bescheide § 18 Abs. 4. 

 

§ 59. (1) Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die Hauptfrage 
betreffenden Parteianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung 
und unter Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu 
erledigen. Mit Erledigung des verfahrenseinleitenden Antrages gelten Einwendungen als miterledigt. Läßt 
der Gegenstand der Verhandlung eine Trennung nach mehreren Punkten zu, so kann, wenn dies 
zweckmäßig erscheint, über jeden dieser Punkte, sobald er spruchreif ist, gesondert abgesprochen werden. 

(2) … 

§ 60. In der Begründung sind die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der 
Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar 
und übersichtlich zusammenzufassen. 

§ 61. (1) Die Rechtsmittelbelehrung hat anzugeben, ob gegen den Bescheid ein Rechtsmittel erhoben 
werden kann, bejahendenfalls welchen Inhalt und welche Form dieses Rechtsmittel haben muss und bei 
welcher Behörde und innerhalb welcher Frist es einzubringen ist. 

(2) Enthält ein Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder fälschlich die Erklärung, daß kein 
Rechtsmittel zulässig sei oder ist keine oder eine kürzere als die gesetzliche Rechtsmittelfrist angegeben, 
so gilt das Rechtsmittel als rechtzeitig eingebracht, wenn es innerhalb der gesetzlichen Frist eingebracht 
wurde. 

(3) Ist in dem Bescheid eine längere als die gesetzliche Frist angegeben, so gilt das innerhalb der 
angegebenen Frist eingebrachte Rechtsmittel als rechtzeitig. 

(4) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe über die Behörde, bei der das 
Rechtsmittel einzubringen ist, so ist das Rechtsmittel auch dann richtig eingebracht, wenn es bei der 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat, oder bei der angegebenen Behörde eingebracht wurde. 

 

Wiederaufnahme des Verfahrens 

§ 69. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid abgeschlossenen 
Verfahrens ist stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr zulässig ist 
und: 

 1. der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich 
strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist oder 

 2. neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne Verschulden der Partei 
nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung mit dem sonstigen 
Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden 
Bescheid herbeigeführt hätten, oder 

 3. der Bescheid gemäß § 38 von Vorfragen abhängig war und nachträglich über eine solche 
Vorfrage von der zuständigen Verwaltungsbehörde bzw. vom zuständigen Gericht in 
wesentlichen Punkten anders entschieden wurde; 
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 4. nachträglich ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung bekannt wird, der bzw. die einer 
Aufhebung oder Abänderung auf Antrag einer Partei nicht unterliegt und die im Verfahren die 
Einwendung der entschiedenen Sache begründet hätte. 

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die den 
Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller von 
dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, wenn dies jedoch nach der Verkündung des mündlichen 
Bescheides und vor Zustellung der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem Zeitpunkt. 
Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides kann der Antrag auf Wiederaufnahme nicht 
mehr gestellt werden. Die Umstände, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, sind 
vom Antragsteller glaubhaft zu machen. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Wiederaufnahme des Verfahrens auch von Amts 
wegen verfügt werden. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides kann die 
Wiederaufnahme auch von Amts wegen nur mehr aus den Gründen des Abs. 1 Z 1 stattfinden. 

(4) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme steht der Behörde zu, die den Bescheid in letzter 
Instanz erlassen hat. 

§ 70. (1) In dem die Wiederaufnahme bewilligenden oder verfügenden Bescheid ist, sofern nicht 
schon auf Grund der vorliegenden Akten ein neuer Bescheid erlassen werden kann, auszusprechen, 
inwieweit und in welcher Instanz das Verfahren wieder aufzunehmen ist. 

(2) Frühere Erhebungen und Beweisaufnahmen, die durch die Wiederaufnahmsgründe nicht 
betroffen werden, sind keinesfalls zu wiederholen. 

 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

§ 71. (1) Gegen die Versäumung einer Frist oder einer mündlichen Verhandlung ist auf Antrag der 
Partei, die durch die Versäumung einen Rechtsnachteil erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu bewilligen, wenn: 

 1. die Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis 
verhindert war, die Frist einzuhalten oder zur Verhandlung zu erscheinen und sie kein 
Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, oder 

 2. die Partei die Rechtsmittelfrist versäumt hat, weil der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung, 
keine Rechtsmittelfrist oder fälschlich die Angabe enthält, daß kein Rechtsmittel zulässig sei. 

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses 
oder nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der Zulässigkeit der Berufung Kenntnis erlangt hat, 
gestellt werden. 

(3) Im Fall der Versäumung einer Frist hat die Partei die versäumte Handlung gleichzeitig mit dem 
Wiedereinsetzungsantrag nachzuholen. 

(4) Zur Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung ist die Behörde berufen, bei der die 
versäumte Handlung vorzunehmen war oder die die versäumte Verhandlung angeordnet oder die 
unrichtige Rechtsmittelbelehrung erteilt hat. 

(5) Gegen die Versäumung der Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrages findet keine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt. 

(6) Die Behörde kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung aufschiebende Wirkung zuerkennen. 

(7) Der Wiedereinsetzungsantrag kann nicht auf Umstände gestützt werden, die die Behörde schon 
früher für unzureichend befunden hat, um die Verlängerung der versäumten Frist oder die Verlegung der 
versäumten Verhandlung zu bewilligen. 

§ 72. (1) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der 
es sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat. 

(2) Durch den Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der mündlichen Verhandlung 
wird die Frist zur Anfechtung des infolge der Versäumung erlassenen Bescheides nicht verlängert. 

(3) Hat eine Partei Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der mündlichen Verhandlung beantragt 
und gegen den Bescheid Berufung eingelegt, so ist auf die Erledigung der Berufung erst einzugehen, 
wenn der Antrag auf Wiedereinsetzung abgewiesen worden ist.  


